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Wohnungs- und Zimmermiete im
Liechtenstein durch Ausländer

(Mitgeteilt von der Liechtensteinischen Fremdenpolizei)
Wir machen darauf aufmerksam, dass auf Grund der Verordnung
vom 30. Dezember 1957 über die Meldepflicht von Logisgeber
und Mieter bei Vermietung von Lokalitäten an Ausländer
folgendes beachtet werden muss:

Art. 1

Der Vermieter von Lokalitäten (Wohnungen
im Fürstentum Liechtenstein ist verpflic
der ausländischen Mieter und Untermieter
Mietverträgen der Gemeindevorstehung, in
die Lokalität liegt, bekanntzugeben.

Art.2
Der ausländische Mieter oder Untermieter untersteht der
Meldepflicht. Die Meldung hat vor Bezug der Räumlichkeiten bei der
Gemeindevorstehung des Wohnortes zu erfolgen. Die Gemeindevorstehung

erteilt die Bewilligung zum Bezug des Mietobjektes. Die
fremdenpolizeiliche Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung erteiltdie liechtensteinische Fremdenpolizei.

Art. 3

Uebertretungen dieser Vorschriften können mit Bussen bis zu
Fr.1'000.— bestraft werden. Die Strafe kann mit der Verweigerung
der Zuzugsbewilligung für die ausländischen Mieter verbunden
werden. Strafbehörde ist die liechtensteinische Fremdenpolizei.
Diese Bestimmungen gelten auch bei Vermietung bzw. Mietung von
Ferienwohnungen in unserm Alpengebiet.
Vaduz, den 24. Juni 1965

Liechtensteinische Fremdenpolizei
E. G s t ö h 1

Einzelzimmer, Lokale)
htet, die Personalien
bei Abschluss von
deren Amtsbereich

Zu dieser Verfügung ist zu bemerken, dass als "Ausländer"
natürlich auch Schweizerbürger gelten. Wenn Sie als
Schweizerischer Logisgeber oder Vermieter in Liechtenstein
Lokalitäten an Landsleute oder Drittausländer vermieten,
unterstehen Sie in jedem Fall der Meldepflicht.
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